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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1984

Norm

ZPO §521

ZPO §521a

Rechtssatz

Die Anfechtung eines Beschlusses, mit welchem der Antrag des Klägers auf Zurückweisung der Aufrechnungseinrede

verworfen wird, ist kein Fall des § 521 a Abs 1 Z 3 ZPO; die Rekursfrist beträgt daher vierzehn Tage, das

Rekursverfahren ist einseitig.
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